
Hotelpark Bodetal in Thale Mein Urlaub mit Hund 
im Harz
Beschreibung (kurz)

Hotelzimmer und Ferienwohnungen im Hotelpark Bodetal in Thale. Mein Urlaub mit Hund im Harz. Bodetaltherme 
und Sauna, Aussenpool, Balkon, Gasthaus in wunderbarer Gegend zum erholen und wandern.

Beschreibung

Mein Urlaub mit Hund in malerische Berglandschaft in der Sagenwelt von Thale
Liebe Gäste und Freunde des Hotelparks Bodetal, wir heißen Sie herzlich willkommen in dem wunderschönen Ort 
Thale.
Erleben Sie erholsame Tage bei uns! Entdecken Sie die wunderbare Welt der Sagen und Mythen des Harzes. 
Genießen Sie den ganz besonderen Charme unserer Berglandschaften.
In unserem Hotelpark in Thale begrüßt Sie nach dem Aufstehen jeden Tag ein schöner Ausblick auf die Berge. Die 
vielfältigen Freizeitangebote liefern Ihnen Abenteuer und interessante Einblicke in die sagenumwogene Geschichte 
der Harzregion. Erkunden Sie den geheimnisvollen und zugleich idyllischen Hexentanzplatz mit unserer Thalenser 
Seilbahn, einen Hexensprung entfernt.
Nach einem unvergesslichen Erlebnis im Harz können Sie in unserem Gasthaus „Zum Wasserriesen“ genussvoll bei 
gutbürgerlicher Küche wieder Kräfte für neue Hexenabenteuer tanken.

Während Ihres gesamten Aufenthalts bei uns ist die Nutzung der Bodetal Therme inklusive. Freuen Sie sich auf eine 
sagenhafte Zeit in Thale.

6 Hotelzimmer und 19 Ferienwohnungen direkt im Herzen des Bodetals



Restaurant mit Veranstaltungsräumen für Tagungen und Feste in verschiedenen Größen
Viele Freizeitangebote in der unmittelbaren Umgebung
Auf unserem Gelände befindet sich eine physiotherapeutische Praxis

Hotelzimmer im Hotelpark Bodetal - Doppel- und Einzelzimmer
Unsere Zimmer laden durch ihre gemütliche und freundliche Einrichtung für 1 bis 4 Personen zum Verweilen ein. 
Jedes der Zimmer verfügt über ein Bad mit Dusche und einen eigenen Balkon mit einem wunderschönen Ausblick 
auf unsere malerische Berglandschaft des Harzes. Die Zimmer sind ausgestattet mit einem TV, freiem WLAN und 
einer Fußbodenheizung.

Besuchen Sie unsere Homepage um Preise und Verfügbarkeiten zu erfahren

Inklusivleistungen:
Frühstücksbuffet
Bettwäsche und Handtücher
Energiekosten
Öffentliche Busverbindungen
WLAN-Internetzugang
Nutzung Außenpool und Kinderpool von Mai – September
Hauseigene Parkplätze
Freier Eintritt in die Bodetal Therme Thale für die Dauer Ihres Aufenthaltes
Tischtennisplatz, Spielplatz, Grillplatz, Sonnenwiese mit Liegen

Nebenkosten:
Kurtaxe von November – März 1,00 € pro Kind / 2,00 € pro Erwachsener und Nacht
Kurtaxe von April – Oktober 1,50 € pro Kind / 3,00 € pro Erwachsener und Nacht

Exklusivleistungen zubuchbar:
Aufbettung im Zimmer je 30,00 € pro Person und Nacht inkl. Frühstück
Babybett inkl. Wäsche je 10,00 € pro Aufenthalt
Kinderhochstuhl je 5,00 € pro Aufenthalt

Ferienwohnungen in Thale
Die idyllisch gelegenen Ferienwohnungen sind in neun Häusern untergebracht. Sie verfügen alle über einen 
eigenen Balkon oder eine Terrasse mit beeindruckendem Blick auf das berühmte Bodetal. Zur Ausstattung gehören 
eine komplett eingerichtete Küche, kostenfreies WLAN und ausreichend Platz zum Entspannen. Einige der 
Ferienwohnungen sind Rollstuhlgerecht oder mit einem zusätzlichen Gäste-WC ausgestattet.
Gerne informieren wir Sie persönlich über die verschieden großzügig geschnittenen Wohnungstypen – mit Platz für 
1 bis 10 Personen.

Besuchen Sie unsere Homepage um Preise und Verfügbarkeiten zu erfahren

Inklusivleistungen:
Energiekosten
WLAN-Internetzugang
Öffentliche Busverbindungen
Nutzung Außenpool und Kinderpool von Mai – September
Hauseigene Parkplätze
Freier Eintritt in die Bodetal Therme Thale für die Dauer Ihres Aufenthaltes
Tischtennis, Spielplatz, Grillplatz, Sonnenwiese mit Liegen

Nebenkosten:

https://www.hotelpark-bodetal.de
https://www.hotelpark-bodetal.de


Endreinigung 40,00 €
Bettwäsche und Handtuchpaket 12,00 € pro Person
Kurtaxe von November – März 1,00 € pro Kind / 2,00 € pro Erwachsener und Nacht
Kurtaxe von April – Oktober 1,50 € pro Kind / 3,00 € pro Erwachsener und Nacht
Kurzzeitnutzung Ferienwohnung bei weniger als 2 Übernachtungen 20,00 € pro Wohnung

Exklusivleistungen zubuchbar:
Aufbettung in der Ferienwohnung 15,00 € pro Person und Nacht
Babybett inkl. Wäsche je 10,00 € pro Aufenthalt
Hochstuhl je 5,00 € pro Aufenthalt
Haustier 10,00 € pro Tier und Nacht
Brötchenservice, verschiedene Sorten je 0,50 €
Frühstück ab 2 Jahren 7,00 € pro Kind und Nacht
Frühstück ab 12 Jahren 14,00 € pro Person und Nacht

Gasthaus „Zum Wasserriesen“ - Gutbürgerlich genießen ist bei uns kein Hexenwerk!
Traditionelle, abwechslungsreiche und überwiegend saisonale Küche erwartet Sie im Gasthaus „Zum Wasserriesen“ 
im Bodetal!
Auf unserer Außenterrasse haben Sie einen zauberhaften Blick auf die Thalenser Seilbahn, die schöne Natur und die 
Berge.
Neben unserer deutschen gutbürgerlichen Küche bieten wir Ihnen die passenden erfrischenden Getränke, heiße 
Kaffee- und Teespezialitäten sowie leckeren Kuchen an.

Wir bieten täglich ein Frühstücksbuffet an, wir bitten um Reservierung

Karte

Adresse: Hubertusstraße 9-11, 06502 Thale, Deutschland 
Postleitzahl: 06502 
Breite / Länge: 51.74284 / 11.03113

Unterkunft, Ausstattung und Dienstleistungen 



Ferienpark

Verpflegung:

Frühstück
Selbstverpflegung

Schlafräume: 2 ( 6 Schlafplätze ) 
Doppelbett: 2, Einzelbett: 2

Badezimmer: 1 
Dusche: 1, Waschbecken: 1, WC: 1

Eignung

Langzeitvermietung:  Nein
Hunde:  Ja
Rauchen:  Innerhalb verboten
Kinder:  Ja, toll für Kinder
Rollstuhlgerecht:  Nein
Bedingt Barrierefrei:  Ja

Urlaubstypen

Allergiker, Berge, Familie, Ferien-Resort, Gruppen, Kultur, Seminare, Senioren, Ski, Urlaub mit Hund, Wellness

Aussicht

Bergpanorama, Dorfkulisse, Stadtkulisse

Allgemeine Ausstattung

Balkon, Internet, Ladestation E-Auto, Restaurant, Tischtennis

Innenausstattung

Backofen, Einbauküche, Fön, Fussbodenheizung, Gefrierfach, Geschirr, Herd, Kabel-TV, Kaffeemaschine, 
Kinderhochstuhl, Kochtöpfe/Pfannen, Küchenzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, WLan, 
Zentralheizung

Außenausstattung

Balkonstühle, Balkontisch, Fahrradabstellplatz, Freisitz, Garten, Gartenmöbel, Grill, Innenhof, Liegestühle, 
Liegewiese, Pool, Spielplatz, Stellplatz, Terrasse, Terrassenmöbel

Dienstleistungen

Babybett exkl., Brötchen-Service exkl., Kinderhochstuhl exkl.

Zugang

Privater Parkplatz

Aktivitäten

Aktivitäten im Nahbereich:



Angeln, Bergsteigen, Burg, Golf, Histor. Innenstadt, Kinderspieleparadies, Minigolf, Naturpark, Nordic Walking, 
Radfahren, Schloss, Schwimmen, Seminare, Ski, Tennis, Tischtennis, Wandern

Besondere Hinweise

Anreise: 15:00, Abreise: 10:00

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Hotelaufnahmevertrag

1. Der Hotelaufnahmevertrag (Mietvertrag) zwischen dem Leistungsnehmer (Gast/Besteller/Veranstalter) und dem 
Hotel ist rechtswirksam vereinbart, sobald das Zimmer/Appartement/Ferienwohnung oder der Funktionsraum vom 
Hotel schriftlich zugesagt oder falls eine schriftliche Zusage aus Zeitgründen nicht mehr möglich war, bei der 
Anreise des Leistungsnehmers im Hotel mündlich zugesagt wird. Der Abschluss des Hotelaufnahmevertrages 
verpflichtet die Vertragsparteien zur Erfüllung des Vertrages.

2. Die Übernachtungspreise und sonstige Leistungspreise richten sich nach der zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung jeweils gültigen Preisliste bzw. nach individuellen schriftlichen Vereinbarungen. Alle Preise 
verstehen sich in Euro. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer ein. Die 
vereinbarten Preise beinhalten die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Steuern und lokalen Abgaben. 
Nicht enthalten sind lokale Abgaben, die nach kommunaler Vorschrift vom Leistungsnehmer (Gast) zu leisten sind, 
wie z. B. die Kurtaxe etc. Bei Änderung der gesetzlichen Steuern oder der Neueinführung, Änderung oder 
Abschaffung lokaler Abgaben ist das Hotel berechtigt, aber auch verpflichtet, die vereinbarten Preise, um den 
entsprechenden Betrag zu erhöhen oder zu ermäßigen. Bei Verträgen mit Verbrauchern gilt dies nur, wenn 
zwischen Vertragsschluss und Vertragserfüllung mehr als 4 Monate vergangen sind. Der Kunde ist berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn die Erhöhung des Preises 5 % übersteigt. Sofern der Aufenthalt des Gastes 
kurtaxenpflichtig ist, ist diese Abgabe entsprechend der kommunalen Vorschriften von dem Gast separat zu 
entrichten.

2.1. Können inkludierte kostenfreie Leistungen, Zuwendungen und Erlassungen in Form von Eintrittspreisen, 
Fahrpreisen oder ähnlichen Gebühren sowie zugesagten Nutzungen welche aufgrund von höherer Gewalt, Havarien, 
saisonal bedingten Schließungen oder Ähnlichem nicht in Anspruch genommen werden, können dem Hotelpark 
Bodetal gegenüber keine Ersatzleistungen/Ausgleichsforderungen in Form von Geld- oder Sachbezügen geltend 
gemacht werden.

3. Jede Rechnung des Hotels ist, soweit nicht ausdrücklich andere Zahlungsbedingungen vereinbart sind, bei 
Anreise, ohne jeden Abzug und in bar zur Zahlung fällig. Die Akzeptierung von Kreditkarten ist dem Hotel in jedem 
einzelnen Fall der Vorlage einer Kreditkarte freigestellt, und zwar auch dann, wenn die grundsätzliche Akzeptanz 
von Kreditkarten durch Aushänge im Hotel angezeigt wird. Zahlungsverzug mit auch nur einer Rechnung berechtigt 
das Hotel, alle weiteren oder zukünftigen Leistungen für den Leistungsnehmer einzustellen.

3.1. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Leistungsnehmer eine Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung zu verlangen. In begründeten Fällen, d.h. bei Zahlungsrückstand des Leistungsnehmers oder 
Erweiterung des Vertragsumfangs, ist das Hotel berechtigt, auch nach Vertragsschluss bis zum Beginn der 
Abnahme der Leistung durch den Leistungsnehmer eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Bei 
nicht fristgerechter Bezahlung ist das Hotel von jeglichen Pflichten entbunden und behält sich alle 
Erfüllungsansprüche gegen den Besteller, insbesondere jene unter Punkt 6 dieses Vertrages, vor.

3.2. Das Hotel ist außerdem auch berechtigt, während der Leistungsabnahme durch Erteilung einer 
Zwischenabrechnung bereits erbrachte Leistungen bzw. die damit verbundenen Teilforderungen Jederzeit fällig zu 



stellen und deren sofortige Bezahlung zu verlangen.

4. Sind keine anderslautenden Individualvereinbarungen bezüglich der Zahlung von Hotelleistungen getroffen 
worden, ist zur Sicherung etwaiger Stornokosten bei Gruppenreisen (ab 15 Personen) eine Anzahlung (Deposit) in 
Höhe von 50 % der zu erwartenden Rechnungssumme zu zahlen. Die Zahlung ist sofort nach 
Reservierungsbestätigung fällig. Bei nicht fristgerechter Bezahlung ist das Hotel zur Erfüllung nicht mehr 
verpflichtet. Andere Zahlungsvereinbarungen sind nur nach schriftlicher Bestätigung durch das Hotel gültig.

5. Reservierte Hotelzimmer/Appartements/Ferienwohnungen stehen dem Leistungsnehmer am Anreisetag ab 15:00 
Uhr und am Abreisetag bis 10:00 Uhr zur Verfügung. Sofern nicht eine Ankunftszeit vereinbart wurde, behält sich 
das Hotel das Recht vor, bestellte Hotelzimmer nach 18:00 Uhr anderweitig zu vergeben. Reservierte 
Funktionsräume im Hotel stehen dem Leistungsnehmer nur zu der schriftlich vereinbarten Zeit zur Verfügung. Eine 
Inanspruchnahme über den vereinbarten Zeitraum hinaus, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch 
das Hotel. Der Leistungsnehmer erwirbt keinen Anspruch auf Bereitstellung bestimmter 
Hotelzimmer/Appartements/Ferienwohnungen oder Funktionsräume. Sollten solche bestellten Räume, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht verfügbar sein, so ist das Hotel verpflichtet, aber auch berechtigt, für einen 
gleichwertigen Ersatz auch außerhalb des Hauses, soweit dies zumutbar ist, Sorge zu tragen.

6. Der Leistungsnehmer kann Um-bzw. Abbestellungen (Storno) von reservierten 
Zimmern/Appartements/Ferienwohnungen oder Funktionsräumen sowie Arrangements nur mindestens in Textform 
vornehmen. Das Hotel kann, sofern keine anderslautende Individualvereinbarung, z. B. bei Vermittlung des 
Hotelaufnahmevertrages durch Dritte, getroffen wurde, seinen Erfüllungsanspruch sowohl in konkreter Höhe als 
auch wie nachstehend unter Anrechnung ersparter Aufwendungen pauschaliert geltend machen:

a) Individualkunden und Gruppen

bei Stornierung bis zum 11. Tag vor vereinbartem Anreisetag – 0 % des Leistungspreises (Hotelzimmer und 
Ferienwohnungen)
bei Stornierung ab dem 10. Tag vor vereinbartem Anreisetag – 50 % des Leistungspreises (Hotelzimmer und 
Ferienwohnungen)
erfolgt keine Stornierung oder reist der Gast nicht an – 90 % des Leistungspreises (Hotelzimmer und 
Ferienwohnungen)

Zu Ihrer Absicherung bieten wir Ihnen unsere Reiserücktrittsabsicherung an.

Die Gebühr beträgt 5 % des Gesamtpreises. Mit der Absicherung können Sie kostenfrei bis zum Anreisetag 12.00 
Uhr stornieren.

6.1 Umfassen die Vereinbarungen mit dem Hotel mehr als 150 Übernachtungen je Veranstaltung, so verlängern 
sich die o. g. Fristen um jeweils 30 Tage. Maßgeblich für die Fristberechnung ist der Posteingang im Hotel.

6.2. Bei vom Leistungsnehmer nicht in Anspruch genommenen Zimmern, Appartements, Ferienwohnungen, 
Funktionsräumen und Arrangements, bleibt der Nachweis keines oder eines geringeren Schadens unbenommen.

7. Sofern dem Leistungsnehmer gemäß einer Individualvereinbarung oder auf Grund dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ein kostenfreies Rücktritts- bzw. Stornierungsrecht zusteht, ist das Hotel ebenfalls 
berechtigt, innerhalb der vereinbarten Frist vom Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Gäste nach den 
gebuchten Zimmern/Appartements/Ferienwohnungen oder Funktionsräumen vorliegen und der Leistungsnehmer 
auf Rückfrage des Hotels auf sein Recht zum Rücktritt bzw. zur Stornierung nicht verzichtet.

7.1. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten. Ein wichtiger Grund liegt 
vor, wenn



a) höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich 
machen;

b) Zimmer/Appartements/Ferienwohnungen oder Funktionsräume unter irreführender oder falscher Angabe 
wesentlicher Tatsachen, z. B. bzgl. der Person des Leistungsnehmers oder des Zwecks, gebucht werden;

c) das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Inanspruchnahme der Leistung den reibungslosen 
Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden kann;

d) das Hotel Kenntnis davon erlangt, dass sich die Vermögensverhältnisse des Leistungsnehmers nach 
Vertragsabschluss wesentlich verschlechtert haben, insbesondere wenn ein Insolvenzverfahren über das Vermögen 
des Leistungsnehmers eingeleitet worden ist;

e) der Leistungsnehmer fällige Forderungen des Hotels nicht ausgleicht oder keine Sicherheitsleistung bietet und 
deshalb Zahlungsansprüche des Hotels gefährdet erscheinen;

f) der Leistungsnehmer ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Hotels durch Anzeigen/Inserate zu 
Veranstaltungen mit dem Namen des Hotels wirbt bzw. einlädt.

7.2. Das Hotel hat den Leistungsnehmer von der Ausübung des Rücktrittsrechts unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
In den vorgenannten Fällen des Rücktritts unter Ziff. 7. 1. und 7. 2. entsteht kein Anspruch des Leistungsnehmers 
auf Schadensersatz. In den Fällen der Ziff. 7. 2. b) bis f) behält das Hotel den Erfüllungsanspruch nach Ziff. 6.

7.3. Das Hotel verpflichtet sich, dem Leistungsnehmer – im Fall der Ziffer 7.2. a) unverzüglich – nach der Ausübung 
des Rücktrittsrechts bereits geleistete Gegenleistungen zu erstatten, soweit das Hotel nicht nach Ziffer 7.3. den 
Erfüllungsanspruch nach Ziffer 6. behält.

8. Im Hotel gelten die landesrechtlichen Vorschriften zum Nichtraucherschutz. Der Leistungsnehmer hat diese zu 
beachten und den diesbezüglichen Weisungen des Hotels und seiner Erfüllungsgehilfen nachzukommen. Der 
Leistungsnehmer haftet bei eigenen Verstößen gegen die Vorschriften persönlich und stellt das Hotel von 
sämtlichen Ansprüchen Betroffener (z. B. Schadensersatz/Schmerzensgeld etc.) oder staatlicher Institutionen (z. B. 
Bußgeld etc.) hiermit ausdrücklich frei.

9. Bei Veranstaltungen von mehr wie 12 Personen wie zum Beispiel: Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Seminaren, 
Tagungen, Kongressen, Banketts, Bällen, Ausstellungen, Vorträgen muss eine Änderung der Teilnehmerzahl 
spätestens 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn mindestens in Textform mitgeteilt werden, ansonsten ist die zuvor 
vereinbarte Teilnehmerzahl für die Abrechnung verbindlich. Kommen mehr Teilnehmer, wird nach der tatsächlichen 
Teilnehmerzahl abgerechnet. Bei Veranstaltungen, die über den vertraglich vereinbarten Zeitraum oder über 23:00 
Uhr hinausgehen, kann das Hotel zusätzliche Aufwendungen, insbesondere für das Personal, berechnen.

10. Der Veranstalter/Besteller haftet dem Hotel für die Bezahlung etwaiger, von den Veranstaltungsteilnehmern 
zusätzlich bestellter Speisen, Getränke und sonstiger Leistungen. Für eine Veranstaltung notwendige behördliche 
Erlaubnisse hat sich der Leistungsnehmer rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen. Ihm obliegt die Einhaltung 
aller öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere die unmittelbare Zahlung von Abgaben, 
Vergnügungssteuer, GEMA-Gebühr usw. an den jeweiligen Gläubiger.

11. Anbringen von Dekorationsmaterial oder sonstigen Gegenständen ist ohne Zustimmung des Hotels nicht 
gestattet. Für Beschädigungen der Einrichtungen oder des Inventars des Hotels, die bei Auf- oder Abbau oder 
während der Veranstaltung verursacht werden, haftet der Veranstalter/Besteller ohne Verschuldensnachweis. 
Sämtliches Dekorationsmaterial muss den feuerpolizeilichen Anforderungen entsprechen.

12. Das Hotel forscht bei verlorenen oder zurückgelassenen Sachen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten nach. 
Fundstücke werden dem Eigentümer unfrei übersandt. Das Hotel übernimmt keine Kosten oder Haftung für 



Fundstücke und deren Versendung. Für Verlust, Zerstörung oder Beschädigung von eingebrachten Gegenständen, 
Geld, Wertpapieren oder sonstigen Exponaten durch Dritte, wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Sollte das 
Hotel einen Safe als Depot anbieten können, ist die Nutzung für Bargeld und Wertsachen zu empfehlen. Das Hotel 
haftet für Verlust, Zerstörung oder Beschädigung an eingebrachten Gegenständen, Geld, Wertpapieren oder 
sonstigen Exponaten nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verschulden des Hotels oder seiner 
Erfüllungsgehilfen. Die Haftung ist – abgesehen von §§ 701 ff. BGB – betragsmäßig auf die Höhe des vereinbarten 
Mietpreises bzw. auf die gesetzlich vorgeschriebenen Höchstbeträge beschränkt, ausgenommen die Haftung für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie die Haftung für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels oder seiner 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Haftung nach §§ 701 ff. BGB bleibt von diesen Bestimmungen unberührt.
Die Verjährungsfrist für alle Ansprüche des Leistungsnehmers/Geschädigten beträgt 1 Jahr und beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Leistungsnehmer/Geschädigte von dem Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste. Ausgenommen sind Ansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels, eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Hotels beruhen sowie Ansprüche auf Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Hotels 
beruhen.

12.1. Soweit dem Gast ein Kfz-Stellplatz, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein 
Verwahrungsvertrag zustande. Es besteht keine Überwachungspflicht des Hotels. Eine Haftung des Hotels entfällt, 
ausgenommen für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Hotels.

13. Störungen an zur Verfügung gestellten technischen Einrichtungen werden, soweit möglich, sofort beseitigt. Eine 
diesbezügliche Zurückbehaltung oder Minimierung von Zahlungen ist unzulässig, soweit die Zurverfügungstellung 
der technischen Einrichtung vertraglich nicht geschuldet war.

14. Das Mitbringen von Tieren sowie die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Räume und deren Nutzung 
zu anderen als Beherbergungszwecken bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Hotels.

15. Die Berichtigung von offensichtlichen Irrtümern sowie Druck- und Rechenfehlern in der Werbung durch 
Printmedien, elektronische Medien, Angeboten und Bestätigungen bleibt vorbehalten.

16. Gerichtsstand ist Stendal/Deutschland, wenn der Leistungsnehmer Kaufmann oder juristische Person des 
öffentlichen Rechts ist. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

17. Alle Besichtigungsfahrten und Ausflüge sind Vorschläge, die mit dem eigenen Personenbeförderungsmittel 
durchgeführt werden müssen und auch versicherungstechnisch nicht abgesichert sind.

18. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Hotelaufnahmevertrages oder dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. An die Stelle der ungültigen 
Bestimmung tritt die ihr möglichst nahekommende gesetzliche Regelung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen des deutschen Rechts.

19. Wir erheben, nutzen und verarbeiten Ihre Daten auf der Grundlage des geltenden Datenschutzgesetzes zur 
Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Ihnen Informationen über unsere 
aktuellen Angebote und Preise zuzusenden. Dies umfasst beispielsweise, Ihnen per E-Mail (mit Ihrer Einwilligung) 
oder Post bestimmte Angebote vorzustellen, die Ihr Interesse finden könnten. Ihre Daten werden bei der Hotelpark 
Bodetal GmbH gespeichert und stehen allen Unternehmensbereichen zur Verfügung. Beteiligte dritte Dienstleister 
(z. B. Gästeämter) erhalten Ihre persönlichen Daten ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung zur 
Abwicklung Ihrer Reise. Darüber hinaus bedienen wir uns teilweise bei der technischen Durchführung von 



Mailingaktionen externer Dienstleister, die wir auf die Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen verpflichtet 
haben. Wenn Sie künftig keine Informationen und Angebote mehr erhalten wollen, können Sie bei uns der 
Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen.

20. Zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren nach dem Gesetz über die alternative Streitbeilegung in 
Verbrauchersachen ist das Hotel nicht verpflichtet und nimmt an diesen Verfahren nicht teil.

Stand: Februar 2023


